
Ausgangslage und Anlass der Änderung
Das Planungsgebiet befindet sich im 10. Stadt-
bezirk Moosach westlich des S-Bahnhofes 
Moosach und umfasst überwiegend Teile des 
Grundbesitzes der Rathgeber AG und der F.X. 
Meiller Gelände-GmbH & Co KG (im Nachfol-
genden als Unternehmensgruppe Meiller be-
zeichnet). Das Areal ist derzeit vollständig an die 
Unternehmensgruppe Meiller als Betriebsgelän-
de vermietet. Das Betriebsgelände der Unter-
nehmensgruppe Meiller wird derzeit industriell 
genutzt. Neben der historischen Rathgeber-Villa 
mit Uhrenturm am Memminger Platz und einem 
7-geschossigen Verwaltungsgebäude an der 
Ecke Untermenzinger Straße / Memminger Platz 
ist das Betriebsgelände weitgehend mit Produkti-
onshallen und Werksgebäuden bebaut.

Auf Grund logistischer Umstrukturierungsprozes-
se der Unternehmensgruppe Meiller im Laufe 
der vergangenen Jahre und eines daraus resul-
tierenden verminderten Flächenbedarfs am 
Standort Moosach wurde für den ursprünglichen 
Produktionsstandort eine Flächennutzungsplan-
Änderung durchgeführt, die seit November 2005 
wirksam ist. Dabei wurde das Betriebsgelände 
im südwestlichen Bereich konzentriert, während 
auf den dadurch frei gewordenen Flächen nörd-
lich davon ein städtebaulicher Verdichtungs-
schwerpunkt mit einer zentralen, öffentlichen 
Parkanlage als Planungsziel formuliert wurde.

Das Gewerbeflächenentwicklungsprogramm 
weist den Bereich südlich der Margarete-Steiff-
Straße als GE-A-Fläche fur klassisches Gewer-
be aus.

Verkehrlich ist das Gelände aufgrund seiner 
Lage am S- und U-Bahnhof Moosach und der 
Lage zwischen der Allacher und der Untermen-
zinger Straße gut erschlossen. Nördlich des Pla-
nungsgebietes befindet sich der Memminger 
Platz. Im Zuge der Umsetzung des Planfeststel-
lungsbeschlusses zum U-Bahnhof Moosach mit 
P+R-Anlage wurde die Erschließungsqualität am 
Memminger Platz durch die Inbetriebnahme der 
U-Bahnlinie, des Busbahnhofs und der Park+Ri-
de-Tiefgarage verbessert. Für den Memminger 
Platz ist aktuell eine Neugestaltung in Realisie-
rung. Neben Bushaltestellen, einem Taxistand 
und einem Kurzparkstreifen an der Untermenzin-
ger Straße sowie der Zufahrtsrampe zur P+R-
Tiefgarage werden eine öffentliche Platzfläche 
mit Baumpflanzungen, einem Cafépavillon und 
Spielflächen für Jugendliche errichtet.

Die Lärmsituation des Planungsgebiets und sei-
ner Nachbarschaft wird durch den Straßenver-
kehr auf der Untermenzinger Straße sowie dem 
Verkehr auf der Bahntrasse (Bahnlinie München-
Regensburg) maßgeblich geprägt. Zudem wirkt 
Anlagenlärm vom bestehenden und zukünftig re-
duzierten Produktionsgelände der Unterneh-
mensgruppe Meiller sowie der Gewerbenutzun-
gen südöstlich der Bahntrasse auf das Pla-
nungsgebiet ein. Darüber hinaus sind von den 
derzeit in Planung befindlichen Jugendspielein-
richtungen auf dem Memminger Platz Einwirkun-
gen auf das Planungsgebiet anzunehmen.

Östlich des Moosacher Bahnhofs befindet sich 
gemäß dem Zentrenkonzept der Landeshaupt-
stadt München das Quartierszentrum Moosach. 
Das Quartierszentrum dient der Versorgung mit 
Waren der Nahversorgung, ergänzt mit Waren 
des mittelfristigen, teils auch langfristigen Be-
darfs. Darüber hinaus befinden sich westlich des 
Bahnhofs Moosach an der Untermenzinger Stra-
ße/ Allacher Straße sowie an der Dachauer Stra-
ße Einkaufs- und Lebensmittelmärkte an teil- 
bzw. nicht integrierten Standorten.

Im geltenden Flächennutzungsplan mit integrier-
ter Landschaftsplanung ist der Planungsbereich 
als Kerngebiet mit einer eingelagerten Gemein-
bedarfsfläche Fürsorge (geplante Kinderkrippe) 
und Allgemeine Grünfläche dargestellt. Der süd-
lich davon gelegene Bereich des Betriebsgelän-
des der Unternehmensgruppe Meiller ist als Ge-
werbe- bzw. Industriegebiet mit der landschafts-
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planerischen Schraffur "Vorrangige Maßnahmen 
zur Verbesserung der Grünausstattung" darge-
stellt. Um eine Durchlässigkeit zwischen dem 
Gewerbegebiet und dem Kerngebiet zu gewähr-
leisten ist eine "Örtliche Grünverbindung" darge-
stellt, die den Grünzug im Norden an der Ohlau-
er Straße bis an den Bahnhof Moosach heran-
führt. Im Bereich der angrenzenden Bahntrasse 
München-Regensburg verläuft eine Übergeord-
nete Grünbeziehung. Der Memminger Platz ist 
als Fußgängerbereich (begrünt) dargestellt. Die 
Gebiete nördlich der Untermenzinger Straße 
sind als Reine Wohngebiete dargestellt. Eine 
Teilfläche ist als Fläche mit Bodenbelastungen 
gekennzeichnet.

Bislang wurden, mit Ausnahme der teilweisen 
Umstrukturierung des Produktionsstandortes die 
beabsichtigten baulichen Entwicklungen nicht 
realisiert. Grund dafür ist die fehlende Nachfrage 
an hochwertigen Büro- und Gewerbeflächen. Da 
in absehbarer Zukunft nicht von einer Umset-
zung der ursprünglichen Planung ausgegangen 
werden kann, wird nunmehr eine teilweise Ände-
rung der bisher vorgesehenen Nutzung ange-
strebt.

Planungsziel und beabsichtigte Darstellung
Zukünftig ist im Planungsbereich eine Wohnnut-
zung mit der erforderlichen sozialen Infrastruktur 
vorgesehen. Dies deckt sich mit dem Ziel der 
Landeshauptstadt München, der anhaltend ho-
hen Nachfrage nach Wohnraum mit der Auswei-
sung von Wohnbauflächen zu begegnen.

Zur Versorgung der neuen Wohngebiete mit öf-
fentlichen Grünflächen ist an der Untermenzin-
ger Straße auf bisherigem Gewerbegebiet eine 
zusätzliche öffentliche Grünfläche geplant. Die 
Nutzung der historischen Rathgeber-Villa, die 
der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe 
Meiller als Bürogebäude mit repräsentativer 
Funktion und Privatmuseum dient, soll weiterge-
führt werden.

Bei der zukünftigen Planung soll die städtebauli-
che und landschaftsplanerische Struktur, die den 
Darstellungen des geltenden Flächennutzungs-
plans mit integrierter Landschaftsplanung zu-
grunde liegt, weitgehend erhalten bleiben. Die 
Konzeption, die aus dem 2002 durchgeführten 
Wettbewerb hervorging, wurde dazu überarbeitet 

und ist Grundlage des vorliegenden Entwurfs zur 
Flächennutzungsplan-Änderung.

Zukünftig soll der Planungsbereich gemäß den 
o.g. Zielen als Allgemeines Wohngebiet darge-
stellt werden. Die zusätzliche öffentliche Grünflä-
che an der Untermenzinger Straße wird als All-
gemeine Grünfläche dargestellt. Der Bereich der 
denkmalgeschützten Rathgeber-Villa, die Büro-
zwecken dient, wird auf Grund seiner geringen 
Größe und der nicht störenden Nutzung dem All-
gemeinen Wohngebiet zugeordnet.

Auswirkungen der Planung
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans mit 
integrierter Landschaftsplanung werden die bau-
planungsrechtlichen Grundlagen für die Um-
strukturierung des Areals als Standort für Woh-
nungen geschaffen. Der Planungsbereich stellt 
einen Baustein zur Umsetzung der wohnungs-
politischen Ziele der Landeshauptstadt München 
dar und leistet einen wertvollen Beitrag zur 
Schaffung von dringend benötigten Wohnbauflä-
chen im Stadtgebiet.
Mittels eines abgestuften Freiflächenangebots 
können die Bedürfnisse aller Altersstufen der zu-
künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern in 
ausreichendem Maße gedeckt werden. Die ge-
planten öffentlichen Grünflächen sollen auch den 
angrenzenden Wohn- und Arbeitsbereichen als 
Erholungs-, Aufenthalts - und Kommunikations-
bereich dienen. Schlüssige Wegeverbindungen 
und Verknüpfungen zwischen den bestehenden 
Grünzügen und den künftigen Grünzügen im 
Planungsgebiet sichern eine durchgängige und 
ausreichende Grünversorgung und verbessern 
darüber hinaus auch die Wegeverbindungen 
zwischen Untermenzinger Straße und dem 
Bahnhof Moosach.

Zur Versorgung der zukünftigen Wohnbevölke-
rung mit sozialer Infrastruktur sowie zur Verbes-
serung der Versorgungssituation im Nahbereich 
sind integrierte Kindertageseinrichtungen ge-
plant.

Der ausgelöste Grundschul- und Ganztagsbe-
treuungsbedarf ist durch eine Erweiterung der 
zuständigen Sprengelgrundschule Am Amphion-
park / Welzenbachstraße oder / und der benach-
barten Grundschule an der Manzostraße bzw. 
durch einen neuen Grundschulstandort mit 
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Ganztagsbetreuung sicherzustellen. Vorab wer-
den Übergangslösungen in Form von mobilen 
Raumeinheiten erforderlich werden.

Der durch die Umsetzung der Planung ausgelös-
te Verkehr wurde im Rahmen eines Verkehrsgut-
achtens prognostiziert. Danach kann dieser vom 
bestehenden Straßennetz ohne Ausbaumaßnah-
men bewältigt werden.

Ein im Rahmen der Planung erstelltes Schallgut-
achten kommt zu dem Ergebnis, dass mit Um-
setzung der Planung in Teilbereichen eine Erhö-
hung der Schallimmissionen u.a. auf Grund des 
zusätzlichen Verkehrsaufkommens verbunden 
ist. Wesentliche Lärmquellen bleiben insbeson-
dere die Bahnlinie, das Verkehrsaufkommen auf 
der Untermenzinger Straße sowie das vorhande-
ne Gewerbe- und Industriegebiet südwestlich 
des Planungsumgriffs.
In allen von Lärmimmissionen betroffenen Berei-
chen sind, soweit erforderlich, im Rahmen der 
verbindlichen Bauleitplanung durch entsprechen-
de Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen 
gesunde Wohn-, Erholungs- und Arbeitsverhält-
nisse zu gewährleisten.

Auf der Ebene der Flächennutzungsplanung wird 
durch die Darstellung von "Flächen mit Maßnah-
men zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen" entlang der Margarete-Steiff-Straße 
den immissionsschutzrechtlichen Erfordernissen 
aufgrund der südlich angrenzenden, gewerbli-
chen Nutzung Rechnung getragen.

Im Bereich der Flächen mit Bodenbelastungen 
werden die Schadstoffbelastungen als grund-
sätzlich bewältigbar eingestuft. Die fachgerechte 
Entsorgung der belasteten Böden ist im Zuge 
der Realisierung der Planung möglich und ist mit 
der Fachdienststelle der Landeshauptstadt Mün-
chen abzustimmen. Der Bereich ist als Fläche 
mit Bodenbelastungen gekennzeichnet.

Weitere Auswirkungen der Planung sind dem 
nachstehenden Umweltbericht zu entnehmen.

Nachhaltigkeit
Die vorliegende Planung ermöglicht im Sinne ei-
ner Innenentwicklung die Wiedernutzbarma-
chung einer derzeit ungenutzten Fläche im städ-
tischen Kontext. Die hervorragende Anbindung 

an den schienengebundenen Personennahver-
kehr sowie den Busbahnhof auf dem Memmin-
ger Platz ermöglicht kurze Wege und eine um-
weltverträgliche Mobilität.

Umweltbericht
Zu Standort, Anlass, Art und Umfang sowie Aus-
wirkungen der Planung wird auf die vorangegan-
genen Ausführungen verwiesen.

Darstellung der in einschlägigen Fachgeset-
zen und Fachplänen festgelegten Ziele des 
Umweltschutzes
Die Nutzung ehemals bebauter Gewerbe- und 
Kerngebietsflächen im städtischen Raum trägt 
den raumstrukturellen Entwicklungszielen des 
Regionalplanes München sowie auch den Be-
stimmungen des § 1a Abs. 2 Baugesetzbuch 
Rechnung.

Betroffene Schutzgüter
Die Betroffenheit der Schutzgüter Mensch, Tiere 
und Pflanzen, Boden, Wasser, Klima und Luft, 
Landschafts- / Ortsbild, Kultur und Sachgüter 
wird nachfolgend dargelegt.

Schutzgut Mensch - Erholung
Mit der Realisierung der im Flächennutzungs-
plan vorhandenen bzw. geplanten Allgemeinen 
Grünflächen werden insgesamt ausreichende 
Flächen für die Erholung zur Verfügung gestellt.

Schutzgut Mensch - Lärm
Das Planungsgebiet ist den Emissionen des 
Schienen- und Straßenverkehrs sowie des süd-
westlich angrenzenden Gewerbe- bzw. Industrie-
gebiets ausgesetzt. Mit der Umsetzung der Pla-
nung verbessert sich die Situation für die beste-
hende Wohnbebauung durch die abschirmende 
Wirkung der geplanten Neubebauung maßgeb-
lich. Durch den Ziel- und Quellverkehr bei Um-
setzung der Planung ist mit einer Verkehrszu-
nahme und damit verbundenen Erhöhung der 
Lärmbelastungen in den Erschließungsstraßen 
zu rechnen. In der verbindlichen Bauleitplanung 
sind daher für die betroffenen Bereiche Schall-
schutzmaßnahmen festzusetzen, die gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse für die bestehen-
de und die künftige Bebauung und die Freiflä-
chen sicherstellen.
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Schutzgut Mensch - Erschütterungen und 
elektrische und magnetische Felder
Das Planungsgebiet ist in Teilen durch den 
Schienenverkehr auf der angrenzenden Bahn-
trasse bedingten Erschütterungen und den dar-
aus resultierenden sekundären Luftschallemis-
sionen ausgesetzt.
In der verbindlichen Bauleitplanung ist diesen 
Beeinträchtigungen durch die Festsetzung ent-
sprechender Maßnahmen z.B. eines ausreichen-
den Abstands der zukünftigen Bebauung zur 
Gleistrasse zu begegnen.
Entlang der elektrifizierten Bahnstrecke tritt elek-
tromagnetische Strahlung auf. Die Grenzwerte 
der 26. Bundesimmissionsschutzverordnung 
werden eingehalten.

Schutzgut Tiere und Pflanzen
Im Bereich des Planungsgebietes sind keine 
Schutzgebiete nach dem Bundesnaturschutzge-
setz oder geschützte Biotope nach dem Bayeri-
schen Naturschutzgesetz vorhanden. Das Ge-
lände ist nahezu vollständig versiegelt. Es 
herrscht eine permanente Störung durch Schall 
und Bewegung, für die Fauna interessante 
Strukturen sind nur spärlich vorhanden. Aus die-
sen Gründen kann das Vorkommen zahlreicher 
Tierarten ausgeschlossen werden.
Im Plangebiet wurden bei entsprechenden Un-
tersuchungen keine Strukturen festgestellt, die 
Fledermausarten als Wochenstube, Überwinte-
rungs- oder Interimsquartier dienen könnten. Als 
Nahrungshabitat hat das Gebiet keine Bedeu-
tung.
Innerhalb des Planungsgebiets sind keine Struk-
turen vorhanden, die Funktionen als Verbin-
dungsstruktur zwischen Lebensräumen überneh-
men. Auch Trockenstandorte sind nicht vorhan-
den. Die östlich des Planungsumgriffs liegende 
Bahntrasse stellt einen Lebensraum für an tro-
ckene und besonnte Standorte gebundene In-
sektenarten sowie für Zauneidechsen dar. Eine 
Anbindung des Planungsumgriffs an die Tro-
ckenlebensräume im Bereich der Bahnlinie ist 
nicht gegeben. 
Um die außerhalb des Planungsumgriffs liegen-
den Lebensräume für an trockene und besonnte 
Standorte gebundene Insektenarten sowie für 
Zauneidechsen zu erhalten, sollte in der verbind-
lichen Bauleitplanung sicher gestellt werden, 
dass eine Verschattung dieses Lebensraum 
durch die geplante Nutzung vermieden bzw. mi-
nimiert wird .

Für das Schutzgut Tiere und Pflanzen wird sich 
die Situation voraussichtlich verbessern, da 
neue Grünstrukturen in den bebauten Bereichen 
und der zusätzlichen öffentlichen Grünfläche zu 
erwarten sind.

Schutzgut Boden
Im Änderungsbereich befinden sich großflächig 
Auffüllungen mit Mächtigkeiten von bis zu 4 m. 
Ein natürlicher Bodenaufbau ist weitgehend nicht 
vorhanden. Das Planungsgebiet ist zu rund 93 % 
versiegelt. Im Zuge der Umsetzung der Planung 
wird der Versiegelungsgrad insgesamt abneh-
men. In der verbindlichen Bauleitplanung sind 
Maßnahmen festzusetzen, welche die Versiege-
lung auf das notwendige Maß beschränken und 
die ökologischen Bodenfunktionen soweit wie 
möglich wiederherstellen. 
Es wurden im gesamten Bereich Auffüllungen 
und zum überwiegenden Teil auch verunreinigte 
Böden angetroffen, deren Sanierung nach der-
zeitigem Kenntnisstand technisch realisierbar 
und wirtschaftlich vertretbar ist. Durch diese 
Maßnahme kann sichergestellt werden, dass für 
die Zukunft keine Gefahren für einen abiotischen 
bzw. biotischen Wirkungspfad auf den Men-
schen ausgehen.

Schutzgut Wasser
Auf den unversiegelten Grün- und Freiflächen 
kann das anfallende Niederschlagswasser ober-
flächig versickern und damit zur Grundwasser-
neubildung beitragen. In den für eine bauliche 
Nutzung vorgesehenen Bereichen sind im Be-
bauungsplan Festsetzungen zu treffen, um Ver-
sickerung und Grundwasserneubildung zu unter-
stützen.
Auf Ebene des Flächennutzungsplans kann nicht 
beurteilt werden, ob von Eingriffen durch unterir-
dische Bauteile oder Einbauten in das Grund-
wasser auszugehen ist. Es ist daher im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der Bau-
vorlage zu prüfen, ob ein wasserrechtliches Ver-
fahren erforderlich ist.

Schutzgut Klima und Luft
Das Planungsgebiet besitzt derzeit keine Bedeu-
tung als Frischluftentstehungsgebiet oder als kli-
matische Ausgleichsfläche. Mit der Ausweisung 
einer neuen Allgemeinen Grünfläche wird sich 
die kleinklimatische Situation in der Umgebung 
verbessern.
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Schutzgut Landschaft / Ortsbild
Das Änderungsgebiet ist im Wesentlichen von 
industriell genutzten eingeschossigen Hallenge-
bäuden, der Rathgeber-Villa mit dem westlich 
davon gelegenen Uhrenturm und dem Verwal-
tungsgebäude am Memminger Platz geprägt. Im 
Norden und Osten befinden sich Reine Wohnge-
biete mit Ein- und Mehrfamilienhäusern. Im 
Nordosten schließt der Memminger Platz mit Ju-
gendspiel an das Gebiet an. Entlang der Bahn-
trasse befindet sich, unmittelbar angrenzend an 
das Planungsgebiet auf Bahngrund, eine Klein-
gartenanlage.

Bei Realisierung der Planung wird das Land-
schafts- und Ortsbild aufgewertet. Im Rahmen 
der verbindlichen Bauleitplanung ist durch Fest-
setzungen zur Grün- und Freiraumgestaltung der 
Bauflächen und der Freiräume auf eine Aufwer-
tung des Landschafts- und Stadtbildes abzuzie-
len.

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter
Im Planungsgebiet sowie im südwestlich an-
schließenden Gewerbe- und Industriegebiet (au-
ßerhalb des Planungsgebietes) befinden sich 
denkmalgeschützte Werkshallen. Diese bilden 
sowohl in baugeschichtlicher Hinsicht (frühe Ei-
senbetonbinder-Konstruktionen) als auch durch 
ihre Anordnung (Ablesbarkeit der Produktions-
wege, frühere Gleisanbindung ) ein Zeugnis für 
die Entwicklungsgeschichte des Münchner In-
dustriebaus im frühen 20. Jahrhundert und ste-
hen im historischen und baulichen Kontext mit 
dem nördlich gelegenen Verwaltungsgebäude 
und dem Uhrenturm. Ein Teil dieser Hallen wird 
in Absprache mit der unteren Denkmalschutzbe-
hörde und dem Landesamt für Denkmalpflege zu 
Gunsten der strukturellen Belange einer höher-
wertigen und verdichteten Nutzung an einem 
ÖPNV-Knotenpunkt aufgegeben.

Erdarbeiten bedürfen gemäß Art. 7 Bayerisches 
Denkmalschutzgesetz einer denkmalrechtlichen 
Erlaubnis, in der konkrete Maßnahmen beauflagt 
werden können, wie z. B. eine wissenschaftliche 
Untersuchung, Dokumentation und Bergung.
Werden im Zuge von Erdarbeiten (weitere) Bo-
dendenkmale angetroffen, ist dies gemäß Art. 8 
Bayerisches Denkmalschutzgesetz unverzüglich 
der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem 
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege an-
zuzeigen. Die aufgefundenen Gegenstände und 

der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Wo-
che nach der Anzeige unverändert zu belassen.

Wechselwirkungen der Schutzgüter unterein-
ander
Wechselwirkungen werden beim jeweiligen 
Schutzgut bewertet. Entscheidungserhebliche 
negative Wechselwirkungen als Folge der Ände-
rung des Flächennutzungsplans sind nicht zu er-
warten.

Prognose bei Nichtdurchführung der Pla-
nung
Für den Änderungsbereich des Flächennut-
zungsplans leitet sich die "Nullvariante" aus den 
Darstellungen des derzeit geltenden Flächennut-
zungsplans ab.
Bei Nichtdurchführung der Planung kann davon 
ausgegangen werden, dass die bisherigen Nut-
zungen weitergeführt werden. Eine Entwicklung 
entsprechend des rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplans mit Grünordnung Nr. 1903 ist auf-
grund der fehlenden Nachfrage nach Büro- und 
Gewerbeflächen in absehbarer Zeit unwahr-
scheinlich.

Geplante Maßnahmen auf Ebene des Flä-
chennutzungsplans mit integrierter Land-
schaftsplanung zur Vermeidung, Verringe-
rung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Auswirkungen
Mit der Planung erfolgt auf der Ebene des Flä-
chennutzungsplans eine Reduzierung der für 
eine Bebauung vorgesehenen Flächen. Der Flä-
chennutzungsplan stellt die geplanten Bauflä-
chen bereits überwiegend als Gewerbe- und 
Kerngebiet dar. Somit wird dem Prinzip des 
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden so-
wie der Nachverdichtung von Siedlungsflächen 
außerhalb unbebauter Bereiche entsprochen.
Im Rahmen der Umsetzung der Planung entste-
hen keine ausgleichspflichtigen Eingriffe in Bo-
den, Natur und Landschaft. Bedeutende Gehölz-
bestände befinden sich im Wesentlichen im Um-
feld der historischen Villa.

Alternative Planungsmöglichkeiten
Im Stadtteil München-Moosach soll an einem 
ÖPNV-Knotenpunkt gemäß den stadtstrukturel-
len Zielen der Landeshauptstadt München hö-
herwertige Nutzung entstehen. Aufgrund der ho-
hen Zentralität des Planungsgebietes am Ver-
kehrsknotenpunkt S-Bahnhof Moosach mit U-
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Bahn- und Busanbindung und Park+Ride-Ange-
bot eignet sich das Planungsgebiet zur Entwick-
lung der geplanten Nutzung.
Im Vorfeld der Bauleitplanung für den rechtsver-
bindlichen Bebauungsplan mit Grünordnung 
Nr. 1903 wurde 2002 ein städtebaulicher und 
landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb durch-
geführt. Die seinerzeit gefundene Konzeption ist 
unter Anpassung an die aktuell geplante Nut-
zung nach wie vor Grundlage der Flächennut-
zungsplan-Änderung.
Methodisches Vorgehen und technische Schwie-
rigkeiten
Hinsichtlich der geforderten "Beschreibung der 
wichtigsten Merkmale der verwendeten techni-
schen Verfahren" wird auf die im Zuge der Um-
weltprüfung durchgeführten Fachgutachten ver-
wiesen.
Die herangezogenen Unterlagen waren ausrei-
chend, um die Auswirkungen auf die Schutzgü-
ter qualitativ ermitteln, beschreiben und bewer-
ten zu können. Sonstige Schwierigkeiten, die bei 
der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten 
sind, sind nicht anzuzeigen.

Maßnahmen zur Überwachung auf der Ebene 
des Flächennutzungsplans mit integrierter 
Landschaftsplanung
Das Verfahren zur Änderung des Flächennut-
zungsplans wird im Parallelverfahren zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 
2081 durchgeführt. Bezüglich der durchzufüh-
renden Überwachungsmaßnahmen wird daher 
für den Planungsbereich auf die im Umweltbe-
richt zu diesem Bebauungsplan genannten Maß-
nahmen verwiesen.

Allgemein verständliche Zusammenfassung
Die Umweltprüfung ermittelt die Auswirkungen 
der beabsichtigten Flächennutzungsplan-Ände-
rung gegenüber dem geltenden Flächennut-
zungsplan und zeigt keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen auf. Im Rahmen der Umweltprü-
fung wird nur eine geringfügige Betroffenheit der 
Schutzgüter durch die Flächennutzungsplan-Än-
derung festgestellt, da bereits eine bauliche Nut-
zung der Flächen dargestellt ist. Im Rahmen der 
Flächennutzungsplan-Änderung verbessert sich 
die Lärmsituation für die bestehende Wohnbe-
bauung durch die abschirmende Wirkung der ge-
planten Neubebauung maßgeblich. Gleichfalls 
wird die Versorgung mit Erholungsflächen ver-
bessert.

Hinsichtlich des Schutzgutes Tiere und Pflanzen 
wird sich die Situation verbessern, da neue 
Grünstrukturen in den bebauten Bereichen und 
der allgemeinen Grünfläche zu erwarten sind.
Beim Schutzgut Boden wird der Anteil an versie-
gelten Böden reduziert, Altlasten werden im 
Zuge der Baufreimachung beseitigt.
Durch die Flächennutzungsplan-Änderung 
kommt es zu einer Weiterentwicklung des Land-
schafts- bzw. Stadtbildes sowie der öffentlichen 
Grünflächen.
Im Rahmen der Umsetzung der Planung entste-
hen keine ausgleichspflichtigen Eingriffe in Bo-
den, Natur und Landschaft. Bezüglich der durch-
zuführenden Überwachungsmaßnahmen wird 
auf die im Umweltbericht zum Bebauungsplan 
Nr. 2081 genannten Maßnahmen verwiesen.



Planentwurf zur Flächennutzungsplan-Änderung V/50

Memminger Platz (südwestlich), Untermenzinger Straße (südlich),
Bahnlinie München - Regensburg (nordwestlich)
(Parallelverfahren mit Bebauungsplan-Nr. 2081

Vorhandene Nutzungen
im Planungsgebiet:

- Kerngebiet
- Gemeinbedarfsfläche Fürsorge
- Allgemeine Grünfläche

Überlagernde Darstellungen
im integrierten Landschaftsplan:

- Übergeordnete Grünbeziehung
- Örtliche Grünverbindung

Nachrichtliche Übernahmen und 
Kennzeichnungen:

- Flächen mit Bodenbelastungen

Umgriff Planungsgebiet

Geltender Stand
M 1 : 10 000

Geplante Nutzungen
im Planungsgebiet:

- Allgemeines Wohngebiet
- Mischgebiet
- Allgemeine Grünfläche

Überlagernde Darstellungen
im integrierten Landschaftsplan:

- Übergeordnete Grünbeziehung
- Örtliche Grünverbindung
- Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz gegen schädliche Um-
welteinwirkungen

Nachrichtliche Übernahmen und 
Kennzeichnungen:

- Flächen mit Bodenbelastungen

Umgriff Planungsgebiet

Beabsichtigte Darstellung
M 1 : 10 000

Landeshauptstadt München
Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA I/4
29.04.2014
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